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RS OGH 1981/6/10 3Ob52/81
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.06.1981

Norm

ABGB §1063 C

Rechtssatz

Auch bei einem Kreditkauf geht das Eigentum an der Sache, wenn er sie kauft und übernimmt, gleich auf den Käufer

über, auch wenn sie erst später abtransportiert werden soll. Für die Übergabe kommen auch beim Kreditkauf alle

Übergabsarten der §§ 426 ff ABGB in Frage.
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